
Allgemeine Reisebedingungen 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
 

Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter (nachfolgend RV ge-
nannt) den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.  
Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen wer-
den. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführ-
ten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eige-
nen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den RV zustande. Bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsabschluss wird der RV dem Kunden die Reisebestätigung aus-
händigen. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot des RV vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn 
der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem RV die Annahme erklärt. 
 

2. Bezahlung 
 

2.1. Der Reiseteilnehmer hat bei Abschluss des Reisevertrages eine Anzahlung 
von 15% des Reisepreises, aufgerundet auf volle € 10,- (höchstens jedoch € 250,-) 
pro Reiseteilnehmer, gegen Aushändigung der Reisebestätigung nebst Siche-
rungsschein zu leisten. 
 

2.2. Der Restbetrag ist ohne Aufforderung 14 Tage vor Reisebeginn zu zahlen, so-
fern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 
7. genannten Gründen abgesagt werden kann. Bei Vertragsabschluss innerhalb 
von 14 Tagen vor Reisebeginn ist der Kunde zur sofortigen Zahlung des gesamten 
Reisepreises gegen Aushändigung der Reiseunterlagen einschließlich des Siche-
rungsscheines verpflichtet. 
 

2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der RV berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskos-
ten gemäß Ziffer 5.1 Satz 2 bis 5.3 zu belasten. 
 

2.4. Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Übernachtung 
und übersteigt der Reisepreis € 75,- nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne 
Aushändigung des Sicherungsscheines verlangt werden. 
 

2.5. Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren sind sofort 
fällig. 
 

3. Vertragliche Leistungen 
 

Die vom RV geschuldeten einzelnen vertraglichen Leistungen ergeben sich aus 
der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Reise, dem Reiseverlauf und den indivi-
duellen Abreden. Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom RV herausgegeben wer-
den, sind für den RV und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Reisenden zum Gegenstand der Rei-
seausschreibung oder zum Inhalt der Leistungspflicht des RVs gemacht wurden. 
ln den Reiseverläufen genannte Gelegenheiten oder Möglichkeiten zu fakultativen 
Unternehmungen sind nicht Bestandteil des Reisevertrags. 
 

4. Leistungs- und Preisänderungen 
 

Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die 
vom RV nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit diese nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, 
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Der RV ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder Leistungsab-
weichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Fall einer erheblichen Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwerti-
gen Reise zu verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des RVs über die Änderung der Reiseleis-
tung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu machen. 
Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhö-
hung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Ha-
fen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise 
geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern: 
 

1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungs-
kosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann der RV den Reisepreis nach 
Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der RV vom Reisenden 
den Erhöhungsbetrag verlangen. 
 

b) In anderen Fällen benennt das Luftfahrtunternehmen dem Reiseveranstalter ge-
genüber den Treibstoffeinkaufspreis im Zeitpunkt des Zugangs der Buchungsbes-
tätigung und denjenigen im Zeitpunkt der Nachforderungserklärung und legt die 
sich daraus ergebende Kostenkalkulationen für die Flugbeförderung im Zeitpunkt 
der Buchungsbestätigung und im Zeitpunkt des Erhöhungsverlangens, bezogen 
auf die gebuchte Flugstrecke, dar. Die Mehrkosten werden anschließend dividiert 
durch die Zahl der Sitzplätze des im Chartervertrag vereinbarten Flugzeugmusters. 
Hieraus ergibt sich die Preiserhöhung pro Fluggast. 
 

2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Ha-
fen- oder Flughafengebühren gegenüber dem RV erhöht, so kann der Reisepreis 
um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
 

3. Bei einer für den Reiseveranstalter unvorhersehbaren Änderung der Wechsel-
kurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange 
erhöht werden, indem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter verteuert 
hat. 
 

4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem ver-
einbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 

Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für 
den RV nicht vorhersehbar waren. 
 

5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der RV den Rei-
senden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reise-
antritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Reisende be-
rechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der RV in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzu-
bieten. Der Kunde hat diesen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des RVs 
über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen. 
 

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzperson 
 

5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maß-
geblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim RV. Dem Kunden wird emp-
fohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann 
der RV Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistung 
zu berücksichtigen. Der RV kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung 
der nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reise-
preis pauschalieren. 
 

Rücktrittskosten pro Person 
 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn (mindestens € 20,- ) 5% 
ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 30% 
ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 40% 
ab 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 60% 
ab 7. bis 1. Tag vor Reisebeginn 80% 
Am Abreisetag oder Nichtanreise (no-show)  90% 
 

Die Eintrittskarten (Oper, Theater, Konzert) werden dem Reisenden voll in Rech-
nung gestellt, falls sie nicht verkauft werden können. Die Stornokosten werden in 
diesem Fall auf den Reisepreis abzüglich des Gegenwerts der Eintrittskarten be-
rechnet. Eine Rückvergütung von Eintrittskarten kann nur in Höhe des durch den 
Weiterverkauf erzielten Kartenpreises und nach Abzug der dem Veranstalter ent-
standenen Spesen erfolgen.  
Dem Reisenden bleibt es unbenommen dem Veranstalter nachzuweisen, dass ihm 
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die von ihm gefor-
derte Pauschale. 
 

5.2. Umbuchung: Können und werden auf Wunsch des Reisekunden nach Ver-
tragsabschluss Änderungen und Umbuchungen vorgenommen, so kann der RV ei-
ne Umbuchungsgebühr von € 25,- pro Person oder die tatsächlich entstandenen 
Mehrkosten berechnen, sofern diese dem Kunden vorher bekannt gegeben wur-
den. Eine Umbuchung ist bis zum 30. Tag vor Reiseantritt möglich. Umbuchungs-
wünsche, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5.1. und 
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 
 

5.3. Der RV behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen ei-
ne höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der RV verpflich-
tet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-
dungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen kon-
kret zu beziffern und zu belegen. 
 

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
 

Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen An-
spruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der RV wird sich um Erstattung 
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 
einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.  
Durch den Abschluss einer Zusatzversicherung besteht die Möglichkeit, nicht in 
Anspruch genommene Reiseleistungen bei Abbruch der Reise zu versichern. 
 

7. Rücktritt und Kündigung durch den RV 
 

Der RV kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktre-
ten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
 

a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung des RV nachhaltig stört oder wenn er sich in sol-
chem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Kündigt der RV, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in An-
spruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungs-
trägern gutgebrachten Beträge. 
 

b) Mit Einhaltung einer Frist bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder be-
hördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der entsprechenden Reise-
ausschreibung auf eine Mindestteilnehmerzahl sowie den Rücktrittszeitpunkt hin-
gewiesen wird. In jedem Fall ist der RV verpflichtet, den Kunden spätestens 14 Ta-
ge vor Reiseantritt über die Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis zu setzen und 
ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Sollte bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden 
kann, hat der RV den Kunden ebenfalls unverzüglich davon zu unterrichten. Der 
Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
 

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
 

Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB ver-
wiesen, die wie folgt lautet:  
 

„§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer hö-
herer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl 
der RV als auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift 



kündigen. (2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften 
des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fal-
len die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“ 
 

9. Obliegenheiten des Kunden 
 

9.1. Mängelanzeige 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlan-
gen. Der Kunde ist aber verpflichtet, dem RV einen aufgetretenen Reisemangel 
unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des 
Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige erkennbar aus-
sichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist. 
Der Kunde ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung am 
Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vor-
handen, sind etwaige Reisemängel dem RV an dessen Sitz zur Kenntnis zu geben. 
Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des RVs wird der Kunde in der Leis-
tungsbeschreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, unterrichtet. Die 
Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie ist je-
doch nicht befugt, Ansprüche des Kunden anzuerkennen. 
 

9.2. Fristsetzung vor Kündigung 
Will ein Kunde den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615 c BGB 
bezeichneten Art nach § 615 e BGB oder aus wichtigem, dem RV erkennbaren 
Grund wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er dem RV zuvor eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich 
ist oder vom RV verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes, dem RV erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt 
wird. 
 

9.3. Gepäckverlust und Gepäckverspätung 
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt der Veranstalter 
dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Er-
stattungen ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädi-
gung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen 
Vertretung des Veranstalters anzuzeigen. 
 

9.4. Reiseunterlagen 
Der Kunde hat den RV zu informieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen 
(z. B. Flugschein, Hotelgutscheine) nicht innerhalb der vom RV mitgeteilten Frist 
erhält. 
 

9.5. Schadensminderungspflicht 
Der Kunde hat den Eintritt eines Schadens möglichst zu verhindern und eingetre-
tene Schäden gering zu halten. Insbesondere hat er den RV auf die Gefahr eines 
Schadens aufmerksam zu machen. 
 

10. Beschränkung der Haftung  
 

10.1. Die vertragliche Haftung des RVs für Schäden, die nicht Körperschäden sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
 

a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbei-
geführt wird oder 
 

b) soweit der RV für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
 

10.2. Die deliktische Haftung des RVs für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber 
hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Mont-
realer Übereinkommen bleiben von der Beschränkung unberührt. 
 

10.3. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt wer-
den (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beför-
derungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn 
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung aus-
drücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen 
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Be-
standteil der Reiseleistungen des RVs sind.  
 

Der RV haftet jedoch  
 

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen 
während der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 
 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten des RVs ursächlich geworden ist. 
 

11. Ausschluss von Ansprüchen  
 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde in-
nerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendi-
gung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwährend nur 
gegenüber dem RV unter der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach 
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch 
nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen 
bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 9.3. 
Diese sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckver-
spätung nach Aushändigung, zu melden. 
 

12. Verjährung 
 

12.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflicht-
verletzung des RVs oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung ei-
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des RVs beruhen, verjähren in 
zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die 
auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des RVs oder auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen des RVs beruhen.  
 

12.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem 
Jahr. 
 

12.3. Die Verjährung nach Ziffer 12.1. und 12.2. beginnt mit dem Tag, an dem die 
Reise dem Vertrage nach enden sollte. 
 

12.4. Schweben zwischen dem Reisenden und dem RV Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Reisende oder der RV die Fortsetzung der Verhandlungen ver-
weigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. 
 

13. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens 
 

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den RV, den Kunden über die Identi-
tät der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise 
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der 
RV verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. 
Sobald der RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, muss er 
den Kunden informieren. 
Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, muss der RV den Kunden über den Wechsel informieren. Er muss unver-
züglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde 
so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird. 
Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar: http://air-ban.europa.eu.  
 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
 

Der RV steht dafür ein, Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Ge-
meinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor Reise-
antritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsu-
lat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der 
Person des Kunden und evtl. Mitreisender (Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlo-
sigkeit) vorliegen. 
Der RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa 
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den RV mit der 
Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der RV die Verzögerung zu vertreten 
hat. 
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen 
Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von 
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 
zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation des RV bedingt sind. 
Der Reisende sollte sich über Infektions- und lmpfschutz sowie andere Prophylaxe-
Maßnahmen, auch bezüglich des Thrombose-Risikos, informieren; ggf. sollte ärzt-
licher Rat eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den 
Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, rei-
semedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, wird verwiesen. 
 

15. Versicherungen 
 

Wir empfehlen lhnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie 
den Abschluss einer umfassenden Reiseversicherung (Reisegepäck-, Reisekran-
ken- und Reisehaftpflichtversicherung). 
 

16. Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen und Rechtswahl  
 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen führt nicht zur Unwirksamkeit des ge-
samten Vertrages. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem RV 
findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte 
Rechtsverhältnis.  
Soweit bei Klagen des Kunden gegen den RV im Ausland für die Haftung des RVs 
dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der 
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen 
des Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
 

17. Gerichtsstand 
 

17.1. Der Kunde kann den RV nur an dessen Sitz verklagen. 
 

17.2. Für Klagen des RVs gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maß-
gebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die 
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Perso-
nen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des RVs vereinbart. 
 

17.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,  
 

a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen inter-
nationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und dem 
RV anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
 

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestim-
mungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günsti-
ger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen 
Vorschriften. 
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Internationale Theater- und Musikreisen Rainer J. Beck 
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Telefon (089) 57 40 34, Telefax (089) 57 40 37,  
E-Mail: info@musikreisen-beck.de 
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